
Hausordnung für das Vereinsheim des TuS Sande 

Unser Vereinsheim soll als Treffpunkt und Begegnungsstätte allen 
Mitgliedern des TuS Sande und deren Freunden dienen.  

 
1. Nutzung 

Unser Vereinsheim (einschl. Garten- und Toilettenanlage) steht zugleich besonderen 
Gruppen als Übungsraum wie auch als Versammlungsstätte allen Abteilungen zur 
Verfügung. In Ausnahmefällen kann es auch von anderen Sportvereinen der Gemeinde und 
von Verbänden zu internen Veranstaltungen oder Lehrgängen genutzt werden. 
Private Feiern sind im Vereinsheim nur Mitarbeitern gestattet oder in begründeten 
Einzelfällen auch Vereinsmitgliedern, die sich um den Verein verdient machen oder gemacht 
haben. In jedem Fall ist eine private Feier zu beantragen und vom geschäftsführenden 
Vorstand zu genehmigen.   

2. Organisation 
Die gewünschte Nutzung ist rechtzeitig im Terminbuch unter Angabe der Abteilung und der 
verantwortlichen Person (Übungsleiter, Fachwart) einzutragen. Bei größeren 
Veranstaltungen und privaten Feiern muss die Heimleitung vorher informiert werden. 

3. Verzehr/Kosten 
Kosten für den Verzehr sind entsprechend dem Aushang/Preisliste zu bezahlen. Werden 
nicht die im Heim angebotenen Getränke verzehrt, sondern eigene mitgebracht, wird ein 
„Korkengeld“ erhoben. Das Korkengeld beträgt pro Tag und Teilnehmer 0,50 Euro, maximal 
25,00 Euro. Die Jugendarbeit ist vom Korkengeld ausgenommen. Die Beträge sind in das 
Terminbuch mit Angabe der insgesamt anwesenden Personenzahl und Name der Gruppe 
einzutragen. Mitgebrachte Getränke, Lebensmittel etc. sind ausnahmslos wieder 
mitzunehmen und nicht im Vereinsheim zu lassen! 

4. Reinigung 
Eine gründliche Reinigung ist zu gewährleisten. Die ordnungsgemäße Reinigung wird von 
der Heimleitung abgenommen, bei Beanstandungen ist nachzubessern oder für die 
Reinigung durch die Heimleitung pro Stunde 20,00 Euro zu zahlen. 

5. Allgemeine Regeln 
Für das Vereinsheim bekommen die Vorstandsmitglieder, Fachwarte und Übungsleiter einen 
Schlüssel. Die Weitergabe des Schlüssels an Dritte ist untersagt. Jeder, der das Vereinsheim 
aufschließt, ist für die Einhaltung der Hausordnung verantwortlich. 
Von allen Nutzern ist darauf zu achten, dass das Vereinsheim pfleglich behandelt wird. Dazu 
gehört: 
- Schäden der Heimleitung melden, 
- Alkoholische Getränke unter Verschluss halten, 
- Benutztes Geschirr abwaschen und einräumen, Tische und Stühle ordnen, den 

Fußboden fegen und wischen, 
- Fenster schließen (ggf. Rollläden), 
- Licht abschalten und  
- Türen abschließen. 

6. Rauchen 
Das Rauchen ist im Gebäude untersagt. 

7. Alkohol 
Bei Ausschank und Abgabe alkoholischer Getränke ist das Jugendschutzgesetz zu beachten 
und ein zuhalten. 

8. Ansprechpartner/Notfallbenachrichtigung 
- Heimleitung:  Elena Penner, Daunstraße 3, Tel. 26 66 
- TuS-Büro: Insa Oltmanns, Berliner Straße 9, Tel. 99 800 80 (Notfall 4876) 
- Geschäftsführender Vorstand: Peter de Boer, Thomas Ney, Holger Freese  

Stand: Februar 2017 


